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1 Richard Delbrück 1919, damals zuständiger Referent des Auswärtigen Amtes, www.armenocide.de. 
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In Berlin, der „Hauptstadt der Erinnerung“, werden die Verbrechen der Deutschen im 

Nationalsozialismus durch Denkmäler und Mahnmale für die Opfergruppen symbolisch 

vergegenwärtigt. Es scheint ein gewisser Stolz der Politiker auf diese Auseinandersetzung 

mit der deutschen Vergangenheit einherzugehen.2 Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist in 

keinem europäischen Kalender der heutige Gedenktag verzeichnet. So verbindet sich mit der 

Erinnerung an den Genozid auch eine Herausforderung an die aktuelle Politik. Sie steht vor 

der Aufgabe eine Erinnerungskultur zu entwickeln, die nicht als Politikum verstanden wird.3 

 

1. Dokumentensammlung im Auftrag des Auswärtigen Amtes 1919 

 

Deutschland war im Ersten Weltkrieg der engste Verbündete des Osmanischen Reiches. Nur 

die deutschen Diplomaten hatten enge Kontakte zu den Verantwortlichen, die deutschen 

Militärs Zugang zu den Gebieten der Gräueltaten und nur sie waren privilegiert, über Draht – 

das damals schnellste Kommunikationssystem – regelmäßig Bericht zu erstatten.  

Diese Berichte der deutschen Augenzeugen sind bis heute die wichtigsten zugänglichen 

dokumentarischen Darstellungen des Völkermords an den Armeniern.4 Ihr besonderer Wert 

liegt darin, dass sie gegen jeden Verdacht immun sind, Kriegspropagandamaterial zu sein, 

wie es französischen und britischen Dokumenten von türkischer Seite unterstellt wird.5  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Jeismann, Europa und die „Armenische Frage“, S.104f. 
3 vgl. Dabag: Verbrechen erinnern, S.34. 
4 Bisher wurden aus den Archiven des Osmanischen Reiches nur Akten freigegeben, die den Völkermord eher leugnen, www. 
armenocide.de . 
5 Schaefgen, Völkermord an den Armeniern, S.557.  
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Zur Zeit des Ersten Weltkrieges versuchte die deutsche Regierung zu verhindern, dass 

Informationen über die jungtürkische Vernichtungspolitik an die deutsche Bevölkerung 

gelangten. Bereits am 7. Oktober 1915 kam es zu einer Pressezensur über die Ereignisse im 

Osmanischen Reich: 

 

„Über die Armeniengreuel ist folgendes zu sagen: Unsere freundschaftlichen Beziehungen 

zur Türkei dürfen durch diese innertürkische Verwaltungsangelegenheit nicht nur nicht 

gefährdet, sondern im gegenwärtigen, schwierigen Augenblick nicht einmal geprüft werden. 

Deshalb ist es einstweilen Pflicht zu schweigen.“6 

 

Am 23. Dezember 1915 hieß es schlicht: „Über die armenische Frage wird am besten 

geschwiegen.“7 

 

Unmittelbar nach Kriegsende war es das primäre Anliegen der deutschen Regierung sich 

von dem Vorwurf einer Mitschuld an der Vernichtung der Armenier loszusagen. 

Daher beauftragte das Auswärtige Amt im Dezember 1918 den Theologen Johannes 

Lepsius, anhand einer Publikation diplomatischer Aktenstücke dokumentarisch zu belegen, 

dass Deutschland keine Mitschuld am armenischen Völkermord treffe. Der Leiter der 

Deutschen Orientmission Johannes Lepsius hatte bereits während des Krieges den 

Völkermord an den Armeniern in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.8 Im Juli 1916 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 zit. n. Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.37. 
7 Ebd. 
8 zit. n. Gust, Völkermord an den Armeniern, S.107. 
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schickte er etwa 20.000 Exemplare seines „Berichts über die Lage des armenischen Volkes 

in der Türkei“ an parlamentarische Vertreter des Reiches und der Länder (was die Zensur 

unterband)9 und an Missionare und Pfarrhäuser. Der Bericht erschien nach dem Krieg unter 

dem Titel „Der Todesgang des armenischen Volkes“. 

Im Vorfeld der Versailler Verträge ging es der deutschen Regierung vor allem darum, die 

Ausgangslage Deutschlands bei den Friedensverhandlungen in Paris zu verbessern. Auch 

Lepsius beabsichtigte, Deutschland vor Verleumdungen zu wahren, noch mehr aber wollte er 

anhand der Berichte deutscher Konsuln und Botschafter aus dem Osmanischen Reich die 

Faktizität des Völkermords fokussieren. Er bat um einen Einblick in die Akten, 

 

„(...) um den ungeheuerlichen Verleumdungen entgegentreten zu können, die in der ganzen 

Presse des feindlichen und neutralen Auslandes nicht nur kolportiert, sondern aufrichtig 

geglaubt wurden, als habe die deutsche Regierung die Vernichtung des armenischen Volkes 

der türkischen Regierung befohlen und mit Hilfe deutscher Konsuln, hoher und höchster 

Offiziere mit deutscher Gründlichkeit organisiert und in Ausführung gebracht.“10   

 

Beide Seiten führten für ihre Zwecke Streichungen in den Dokumenten durch, aber der 

Großteil der Manipulationen ist auf das Auswärtige Amt zurückzuführen. Es stellte Lepsius 

nur Abschriften der Originale zur Verfügung, in denen bereits Streichungen und 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Lepsius, Deutschland und Armenien, S. V. 
10 zit. n.  Gust, Völkermord an den Armeniern, S.103. 
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Auslassungen vorgenommen worden waren. Nach der Sichtung dieser Abschriften durch 

Lepsius wurden sie auf Weisung des Auswärtigen Amtes am 18. Juni 1920 verbrannt.11  

Lepsius sah in der Herausgabe der Aktensammlung unter dem Titel „Deutschland und 

Armenien 1914-1918 – Sammlung diplomatischer Aktenstücke“ eine Chance, den 

Völkermord an den Armeniern öffentlich bekannt zu machen. Die nationale Presse lobte die 

Aktensammlung, während jedoch vor allem die angelsächsischen Journalisten Kritik übten 

und die Publikation als Beweis für die deutsche Mitschuld propagierten.12 Das Auswärtige 

Amt reagierte darauf, in dem es die englischen und französischen Übersetzungen von 

„Deutschland und Armenien“ in seinen Archiven verschwinden ließ.13  

 

2. Der Völkermord an den Armeniern in den Lebenserinnerungen deutscher Offiziere 

und Entscheidungsträger während des Ersten Weltkrieges 

 

In ihren Memoiren setzen sich die deutschen Offiziere und Entscheidungsträger des Ersten 

Weltkrieges vor allem mit der Frage nach einer Schuld Deutschlands an dem Völkermord 

auseinander. Mehrheitlich bekundeten sie ein gewisses Verständnis für das türkische 

Verhalten und verneinten eine deutsche Mitschuld.  

Paul von Hindenburg, der Oberbefehlshaber der deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg, 

äußerte Missfallen gegenüber den türkischen Politiken und betonte die Bemühungen 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ein Teil der von Lepsius nicht verwendeten Abschriften befindet sich im Lepsius-Archiv in Halle. Mehrere davon sind 
unvollständig, also bereits vorher vom Auswärtigen Amt geändert oder zusammengestrichen, s. Gust, Völkermord an den 
Armeniern, S.107f. 
12 Gust, Völkermord an den Armeniern, S.108. 
13 www.armenocide.de. 



Manuskript 

 6 

Deutschlands, diesen Einhalt zu gebieten. Wie Erich Ludendorff konzedierte von 

Hindenburg, dass die Armenier wegen ihrer Ausschreitungen gegenüber Muslimen nicht 

unschuldig gewesen seien. Liman von Sanders, der frühere Leiter der deutschen 

Militärmission im Osmanischen Reich, sah im türkischen Patriotismus den Grund für die 

Vernichtungspolitik. Die Behauptung der Mitschuld Deutschlands interpretierte er als 

Versuch der Jungtürken, die Verantwortung von sich abzuwälzen.  

 

3. Emotionalisierte Öffentlichkeit in Berlin 1921 

 

Im März 1921 gelangte der Genozid an den Armeniern plötzlich und mit aller Macht in die 

deutsche Öffentlichkeit.  

Der Armenier Soghomon Tehlirian14 erschoss am 15. März 1921 den ehemaligen 

jungtürkischen Innenminister und Großwesir Talaat Pascha und wurde am 3. Juni 1921, 

nach einstündiger Beratung, von dem Schwurgericht freigesprochen. Das Attentat ereignete 

sich in Berlin-Charlottenburg, wo sich Talaat Pascha seit November 1918 inkognito aufhielt. 

Der Attentäter war Mitglied der „Nemesis-Gruppe“, welche die Verantwortlichen des 

Völkermordes an den Armeniern zur Rechenschaft ziehen und Rache üben wollte. 

Soghomon Tehlirian wurde angeklagt, Talaat Pascha vorsätzlich und mit Überlegung getötet 

zu haben. Die Verteidigung plädierte vor dem Schwurgericht des Landgerichts III in Berlin für 

Freispruch. Auf Grundlage von Paragraph 51 habe sich Soghomon Tehlirian „in einem 

Zustand von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit“ befunden.15 Sie 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Salomon Teilirian, Soromon Tehlerjan. 
15 zit. n. Schaller, Rezeption des Völkermordes, S.533. 
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suchte zu beweisen, dass er nicht kaltblütig gemordet, in den Jahren 1915-17 ein Trauma 

erlitten habe und Talaat Pascha verantwortlich für den Völkermord an den Armeniern 

gewesen war.  

Augenzeugen berichteten vor Gericht von den Misshandlungen und Ermordungen, die sie 

erlebt hatten. Die Schilderungen übten einen enormen Einfluss auf das Publikum, die Presse 

und die Geschworenen aus. Die Grausamkeit der Erzählungen und die bis dahin noch nie 

erfahrende Anschaulichkeit des Völkermordes erschienen den Zuhörern „fast 

unglaubwürdig“.16 Der Sachverständige Johannes Lepsius bestätigte, dass die 

Deportationen von Talaat Pascha angeordnet worden waren und das Ziel verfolgten, das 

armenische Volk zu vernichten.17 Liman von Sanders widersprach, die Deportationen seien 

als militärische Handlung gerechtfertigt gewesen. Trotz der widersprüchlichen Aussagen des 

Angeklagten und der Beurteilung von vier Ärzten über seine Zurechnungsfähigkeit während 

der Tatzeit, sprachen ihn die Geschworenen und Richter des Schwurgerichts, gebannt von 

den erschütternden Erzählungen der Augenzeugen, frei.  

 

Der „Vorwärts“ kommentierte den Mord als „Racheakt“ und Beispiel für das „primitive Niveau 

der orientalischen Völker“. Der Ausgang des Prozesses ermutigte den „Vorwärts“ dazu, ihn 

als „ersten wirklichen Kriegsverbrecherprozess“ zu klassifizieren:  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 zit. n. Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.44. 
17 Schaller, Rezeption des Völkermordes, S. 534. 
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„Nur mit der einen Einschränkung, dass nicht der Kriegsverbrecher, sondern der Rächer 

unter Anklage stand. Aber in Wirklichkeit saß in diesen zwei Tagen auf der Anklagebank der 

blutbefleckte Schatten Talaat Paschas“.18   

Andere Zeitungen verurteilten die Tat, stuften aber die Schuld Tehlirians im Vergleich zu der 

Schuld Talaat Paschas als geringfügig ein. Der deutsche Schriftsteller Armin Theophil 

Wegner sah nicht in Tehlirian den Täter, sondern sah in der Tat den „Willen der 

Geschichte“.19 Wurde Tehlirian von Einigen zum „armenischer Tell“ stilisiert, plädierten 

völkische und rechtskonservative Zeitungen für ein hartes Vorgehen gegen den „feigen 

Meuchelmörder“.20 Die „Deutsche Allgemeine Zeitung“ nutzte den Prozess für ihre 

antiarmenischen Darstellungen und verhöhnte den Völkermord an den Armeniern, indem sie 

ihn banalisierte.21 Sie machte die Opfer zu Tätern und erkannte in dem Attentat einen 

Beweis für einen „fanatischen Hass [der Armenier] gegen die Türken“.22 Zudem sah die 

politisch rechts-stehende Presse in dem Prozessausgang ein Eingeständnis der deutschen 

Schuld. Für Andere war Tehlirian ein „Werkzeug“ der Armenier, um den Völkermord wieder 

in die Öffentlichkeit zu bringen.23 Die „Deutsche Allgemeine Zeitung“ beschimpfte die 

Sachverständigen als „Türkenfeinde“ und die Erzählungen der Augenzeugen als 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 zit. n. Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.47. 
19 zit. n. Schaller, Rezeption des Völkermordes, S.532. 
20 Ebd. 
21 „Und die ‚Deportation’ war nicht so harmlos. Märsche durch die Hitze bringen Fieber. Seuchen kommen hinzu. Hinzu kommen 
Überfälle räuberischer Dörfer, aus Blutrache, gegen die die Gendarmerie nichts zu verrichten vermag. Und diese Züge kommen 
oft sehr dezimiert an ihren Bestimmungsort. Dies alles ist nicht schön. Aber [das] geht schon über fünf Jahrtausende im Orient 
so zu. Man lese in der Bibel.“, s. Schaller, Rezeption des Völkermordes, S. 532. 
22 Zit. n. Schaller, Rezeption des Völkermordes, S.533. 
23 Ebd., S.536. 
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„melodramatische Schauermärchen“.24 Zudem formulierten rechts-gerichtete Zeitungen die 

Sorge, dass der Freispruch des Attentäters weitere Attentate provozieren könnte.  

Darin sahen sie sich bestätigt, als am 18. April 1922 in Berlin die ehemaligen jungtürkischen 

Kader Behaeddin Shakir und Azmi Bey erschossen wurden. Beide waren während des 

Krieges in die Vernichtung der Armenier involviert gewesen. Die öffentlichen Forderungen, 

streng gegen die Attentäter vorzugehen, fanden keine Umsetzung: Die Täter wurden nie 

gefasst. Die deutschen Zeitungen wussten nach diesem Doppelmord von weltweiten 

armenischen Rache- und Geheimbünden zu berichten.25   

Vier Jahre später, 1926, erwähnte der führende Ideologe der Nationalsozialisten Alfred 

Rosenberg den Prozess. Er kritisierte, dass „bolschewistische“ Mörder vor Gericht mit Gnade 

rechnen könnten, während rechts-gerichtete Täter hart bestraft würden. Rosenberg würdigte 

Talaat Pascha als einen „treuen Verbündeten des Deutschen Reiches“ und urteilte, dass die 

Armenier den Mittelmächten während des Krieges in den Rücken gefallen und „ähnlich wie 

die Juden gegen Deutschland“ Spionage betrieben hätten. Armenier und Juden bezeichnete 

er als „rassische Halbbrüder“. 26 

 

Nach den Reaktionen auf das Prozessgeschehen war der Völkermord an den Armeniern aus 

der deutschen Presse verschwunden.  

1933 erinnerte erstmals wieder ein Roman an die Ereignisse. Franz Werfels „Die vierzig 

Tage des Musa Dagh“ erzählt von etwa 5.000 Menschen, die sich den Deportationen 1915 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 zit. n. Ebd. 
25 Ebd., S.537. 
26 zit. n. Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.48. 
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mit dem Zug auf den Musa Dagh entzogen, Widerstand leisteten und schließlich von einem 

französischen Kriegsschiff in Sicherheit gebracht wurden. Werfel schilderte diese eher 

untypische Rettung einer widerständischen Gruppe, weil die Leiden der Armenier 

„unfassbar“ seien und es keine passenden Worte für sie geben könne.27  

 

4. Die Beurteilung „des Armeniers“ in der deutschen Anthropologie  

 

Die Nationalsozialisten machten sich rassenideologische Deutungen und Stereotypen zu 

Eigen, die sich bereits im 19. Jahrhundert etabliert hatten. So behauptete der Verfasser 

zahlreicher populärwissenschaftlicher Werke Houston Stewart Chamberlain bereits 1899 in 

seiner Schrift „Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts“, Armenier seinen ebenso wenig „Arier“ 

wie die „Neger der Vereinigten Staaten“ Angelsachsen und zudem seien „der Jude und der 

Armenier kaum voneinander zu unterscheiden“.28  

In ihren pseudo-wissenschaftlichen Diskussionen nahmen die Nationalsozialisten dies auf, 

indem sie Juden und Armenier gleichsetzten und eine Verwandtschaft zu beweisen 

versuchten. Demnach wären beides Nationen, die ihre „Wirtsvölker“ missbrauchen würden, 

weshalb sich „von Zeit zu Zeit die Empörung dieser Völker in blutigem ‚Pogrom’ Luft mache“. 

Die Vernichtung der Armenier durch die Jungtürken leiteten die Nationalsozialisten aus 

deren angeblicher „rassischen Minderwertigkeit“ ab. 29 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Schaefgen, Rezeption des Völkermordes, http://www.hist.net/kieser/aghet/Essays/EssaySchaefgen.html. 
28 zit. n. Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.49. 
29 zit. n. Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.49. 
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Die deutschen Philarmenier wehrten sich gegen die Behauptung einer Verwandtschaft mit 

den Juden. Der Vorsitzende der Deutsch-Armenischen Gesellschaft Paul Rohrbach 

intervenierte erfolgreich beim Innenministerium, das daraufhin am 29. September 1933 

offiziell erklärte, die Armenier hätten als „Arier“ zu gelten.30 Um sämtliche Zweifel 

auszuräumen, publizierte die Deutsch-Armenische Gesellschaft 1934 eine Broschüre mit 

dem Titel „Armeniertum – Ariertum“. 

 

5. Die Nationalsozialisten über den Völkermord an den Armeniern 

 

Unumstritten ist, dass Adolf Hitler über die Vernichtung der Armenier informiert war. Er war 

während des Prozesses Anfang der Zwanziger Jahre in Berlin und einer seiner engsten 

Mitarbeiter, Max Erwin von Scheubner-Richter, war während des Ersten Weltkrieges als 

Vizekonsul von Erzurum Augenzuge des Völkermordes geworden.31 Erzählungen von 

Scheubner-Richters über die Vernichtung der Armenier sind nahe liegend, aber nicht belegt. 

Die Äußerung Hitlers: „Wer spricht denn heute noch von der Vernichtung der Armenier!“ 

anlässlich einer Ansprache vor den Führern der Wehrmacht am 22. August 1939 ist unter 

den Forschern sehr umstritten.32 Hat er sich tatsächlich so geäußert, war dies auf den 

bevorstehenden Krieg gegen Polen bezogen und nicht auf eine „Endlösung der Judenfrage“, 

die zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossen war.33 Zudem äußerte sich von Scheubner-

Richter mehrfach gegen die Vernichtungspolitik der Jungtürken und forderte die deutsche 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Schaller, Rezeption des Völkermordes, S.543. 
31 Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.50f. 
32 Dadrian, Vergessene Völkermord, S.23. 
33 Schaller, Rezeption des Völkermordes, S.542. 
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Botschaft zu Interventionen auf. Daher gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass er Adolf Hitler 

bezüglich der Maßnahmen gegen den „inneren Feind“ beraten haben könnte. 

 

6. In den Sechziger Jahren 

 

Der Völkermord an den Armeniern war in den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik 

kaum Gegenstand bilateraler Gespräche zwischen der Türkei und der Bundesrepublik. In 

Überblicksdarstellungen zur Türkei wurde das Verbrechen gelegentlich unter dem Stichwort 

„Innenpolitik“ oder „Minderheiten“ erwähnt.  

Obwohl schon 1915 der erste Generalkonsul in Istanbul, Kurt von Kamphoevener, in einem 

Bericht auf die „armenische Frage“ hinwies: „Über die in früheren Zeiten stets 

wiederkehrende kurdische und armenische Frage ist es still geworden.“34 

Und auch der deutsche Botschafter in Ankara Wilhelm Haas als erster offizieller Vertreter 

einer deutschen Regierung seit 1944 eine Reise nach Ostanatolien unternahm. Von den 24 

Vilayets, die er besuchte, berichtete er:  

 

„Die von uns bereisten Ostprovinzen umfassen einen großen Teil des von Kurden 

bewohnten Landes sowie die einstigen armenischen Siedlungsgebiete. Während über die 

Ausrottung der Armenier von unseren türkischen Gesprächspartnern nicht ohne Verständnis 

für die Tragik des Vernichtungskampfes als ein geschichtlich unvermeidliches Geschehen 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.57. 
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recht offen gesprochen wurde, blieben die sehr gegenwärtigen Kurden in Gesprächen 

unerwähnt, wenn nicht die Existenz des Kurdenproblems (...) gar geleugnet wurde.“35 

  

Aus allen Schriftstücken geht hervor, dass den Mitarbeitern der Deutschen Botschaft in 

Ankara, des Konsulats in Istanbul und des Auswärtigen Amtes in Bonn das Ausmaß und die 

Intention der jungtürkischen Vernichtungspolitik bewusst war. Jedoch wurden die Ereignisse 

meist nicht nur unreflektiert wiedergegeben, sondern von dem deutschen Botschafter Fritz 

Oellers mit den Worten Talaat Paschas abgewehrt: „La question arménienne n’existe plus.“36 

In den nachfolgenden Jahren fand die Vernichtung der Armenier in den Berichten deutscher 

Vertreter keine Erwähnung mehr. 

 

Seit der Gastarbeiteranwerbung in den Sechziger Jahren waren vermehrt Armenier in die 

Bundesrepublik gekommen, die sich in örtlichen und kirchlichen Vereinen organisierten. Am 

24. April 1965 gingen in Deutschland zum ersten Mal Armenier auf die Straße, um öffentlich 

des 50. Jahrestages des Völkermordes zu gedenken. Dieses erste politische Auftreten fand 

in der deutschen Presse jedoch keine nennenswerte Resonanz. 

Internationale Aufmerksamkeit erregten hingegen die weltweit ausgeübten militanten 

Aktionen von drei armenischen Untergrundorganisationen. Zwischen 1973 und 1985 kamen 

durch Terroranschläge auf türkische Einrichtungen in der ganzen Welt über 40 Menschen 

ums Leben. Die Attentäter forderten die Anerkennung des Völkermords durch die türkische 

Regierung sowie die Gewährung eines autonomen Armeniens in Ostanatolien.  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 zit. n. Ebd., S.59. 
36 Schaller, Rezeption des Völkermordes, S.559. 
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Nationale und internationale Institutionen reagierten auf die Terrorakte, indem sie die 

Debatte um die offizielle Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern wiederbelebten. 

Als erstes internationales Gremium verurteilte 1983 der Weltkirchenrat den Völkermord. Das 

Ständige Tribunal der Völker kam im April 1984 zu dem Schluss, dass „die Vernichtung der 

armenischen Bevölkerung (...) das unverjährbare Verbrechen des Völkermords darstellt“ und 

es sich hierbei um ein „internationales Verbrechen“ handele, „wofür die türkische Regierung 

die Verantwortung trage“.37 

 

7. In den Achtziger Jahren 

 

Nach dem Abschluss einer fast 15-jährigen Debatte, am 29. August 1985, musste auch die 

Bundesregierung eine öffentliche Stellungnahme leisten, nachdem der Unterausschuss zur 

Verhütung von Diskriminierung und zum Schutz von Minderheiten der UN-

Menschenrechtskommission einen Bericht über Völkermordverbrechen verabschiedete. Zu 

diesen zählte er auch die Vernichtung der Armenier. Der Auffassung folgte das 

Europaparlament und legte fest, dass eine  Aufnahme der Türkei in die EG nur abhängig von 

der Anerkennung des Genozids durch die türkische Regierung erfolgen könne. 

Einschränkend formulierte es, dass die gegenwärtige türkische Regierung nicht zur 

Verantwortung gezogen werden könne und sich aus der Anerkennung des Völkermordes für 

den türkischen Staat keine politischen, rechtlichen oder materiellen Folgerungen ergeben 

dürften.38 Bei der Abstimmung dieser Erklärung waren nur 176 der insgesamt 518 Mitglieder 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 zit. n. Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S. 80. 
38 zit. n. Schaefgen, Völkermord an den Armeniern, S.564. 
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des Parlaments anwesend- davon enthielten sich 48 ihrer Stimme.39 Dazu gehörte auch der 

Christdemokrat Gerd Lemmer: 

 

„Das Ereignis, das hier zur Diskussion steht, fand, wie erwähnt, 1915, also vor nunmehr 72 

Jahren, statt. Das Parlament hat damit ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt, das 

Gegenstand der Geschichtsforschung sein kann, nicht aber der aktuellen politischen 

Diskussion. (...) Die historische Aufarbeitung der Vergangenheit (...) kann und darf aber nicht 

Aufgabe des Parlaments sein (...). Die Erforschung, Klarstellung und auch Wertung lang 

zurückliegender Ereignisse ist Aufgabe der Historiker (...). Historische Wahrheit kann nicht 

durch parlamentarische Mehrheitsentscheidungen gefunden werden – schon gar nicht, wenn 

die Beteiligten nicht einmal diesem Haus angehören.“40 

 

Wenig später schloss sich die Bundesregierung dieser Auffassung an: 

„(...) hält die Bundesregierung fest, dass eine Aufklärung dieser tragischen, über 70 Jahre 

zurückliegenden Ereignisse in erster Linie den Historikern obliegt.“41 

 

Trotz der Auseinandersetzung der Vereinten Nationen, des Europaparlaments und 

verschiedener internationaler Organisationen mit dem Völkermord an den Armeniern wurde 

die öffentliche Auseinandersetzung in Deutschland bis Ende der Achtziger Jahre jedoch 

meist von regionalen Diskussionen dominiert.  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.81. 
40 Ebd., S.82. 
41 Schaefgen, Völkermord an den Armeniern, S.564. 
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Bei der Bremer Konferenz „Genozid und Holocaust“ anlässlich des 70. Jahrestages des 

Völkermordes im April 1985 griff der Bremer Bildungssenator Franke aktiv in die Gestaltung 

der Konferenz ein. Dazu drängten ihn das Türkische Generalkonsulat und das Auswärtige 

Amt, welche die Konferenz als türkenfeindlich bewerteten. Eine von der Landeszentrale für 

politische Bildung herausgegebene Broschüre wurde eingezogen, in der Artikel 

türkischsprachiger Zeitungen über Armenier und andere Minderheiten in der Türkei übersetzt 

worden waren. Später musste sich Franke für sein Verhalten vor der Opposition und dem 

Landtag rechtfertigen.42  

Im April 1987 entbrannte eine öffentliche Diskussion über einen Gedenkstein für die 

armenischen Opfer des Genozids von 1915. Auf einem Stuttgarter Friedhof, auf dem 300 

Armenier begraben sind, sollte ein Grabstein mit dem Datum des 24. Aprils 1915 angebracht 

werden. Die Stuttgarter Stadtverwaltung genehmigte jedoch nur die allgemeine 

Formulierung: „Zum Gedenken an die Opfer des armenischen Volkes“. Obwohl diese 

Inschrift keine eindeutige Auslegung der Ereignisse von 1915 zuließ, kritisierte der türkische 

Generalkonsul in Stuttgart, dass sie das Wort „Völkermord“ enthalten würde. Gutachter 

bestätigten nicht die türkische Übersetzung des Wortes „Jeghem“, so dass der Grabstein 

bestehen bleiben konnte.43  

 

7.1. Medienberichterstattung  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Schaefgen, Rezeption des Völkermordes, http://www.hist.net/kieser/aghet/Essays/EssaySchaefgen.html. 
43 Ebd. 
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Parallel dazu erfolgte seit den Achtziger Jahren eine Veränderung der Berichterstattung in 

der deutschen Presse. Mit dem Hinweis, dass der Genozid an den Armeniern ein „in der 

westlichen Welt wenig bekanntes Ereignis“44 sei, über das sich „ein seltsamer Schleier, eine 

Vergessenheit oder ein Nichtwissenwollen“45 gelegt habe, folgten längere detaillierte 

Berichte. Sie verwiesen darauf, dass die Bewertung der Ereignisse von 1915 als Genozid 

von einigen europäischen Historikern geteilt werde.46 Nach einem Bombenanschlag am 7. 

August 1982 auf den Flughafen in Ankara nahmen sich schließlich auch die Medien des 

Themas an. Seitdem mehrte sich die Kritik an der türkischen Regierung: 

 

„Schließlich ist längst historisch gesicherte Wahrheit, dass die Türken während des Ersten 

Weltkrieges den ersten Genozid der modernen Geschichte, die Ausrottung fast eines ganzen 

unschuldigen Volkes, verschuldeten.“47  

 

Mit dem Ende der weltweiten Terroranschläge und der vorläufigen Pause der 

Anerkennungserklärungen der internationalen Gremien reduzierte sich auch das Interesse 

der Medien an der „armenischen Frage“. Seit Mitte der Achtziger Jahre erschien nunmehr 

jedes Jahr am 24. April ein Artikel anlässlich des offiziellen Gedenktages. 

Nichtsdestotrotz wurde von Zeit zu Zeit versucht, öffentliche Reaktionen zu provozieren. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Arnd Bäucker, Die Armenier vergessen den Völkermord nicht. Später Terror gegen Türken, in: Stuttgarter Nachrichten, 25. 
September 1981. 
45 Claus Larass, Der Todesmarsch eines Volkes, in: Sonntagsblatt Hamburg, 6. September 1981. 
46 Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.88. 
47 „Die Rache der Engel“, in: Kölner Stadtanzeiger, 9. August 1982. 
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So kam es nach einem Bericht des Magazins GEO im März 1986 zu Protesten. Der 

Journalist stützte seinen Artikel auf die Angaben türkischer Ministerien, so dass ihm Leser 

und die Gesellschaft für bedrohte Völker eine einseitige Darstellungsweise vorwarfen. Nach 

der Ankündigung einer Demonstration vor dem Gebäude der GEO druckte die Redaktion 

eine Gegendarstellung. 

 

Das Fernsehen thematisierte den Völkermord bundesweit erstmals am 21. April 1986 in 

einem vom Westdeutschen Rundfunk produzierten Dokumentarfilm von Ralph Giordano. 

Schon im Vorfeld der Ausstrahlung kam es zu Protesten der türkischen Vertreter in der 

Bundesrepublik sowie zahlreicher in Deutschland lebender Türken. Sie warnten vor einer 

Verdrehung der historischen Tatsachen und ließen sich zu emotionalen Protestbriefen 

hinreißen. Unter großem Sicherheitsaufwand wurde der Film produziert und gesendet. Nach 

einem Überblick über den historischen Kontext zeichnete Giordano den Verlauf des 

Genozids anhand der Dokumente deutscher Konsuln und Botschafter und den Berichten 

Überlebender nach. Ein türkischer Verfassungsrechtler schätzte die Ereignisse als ein 

„gegenseitiges Massaker“ ein.48 Den Film sahen sechs Millionen Zuschauer. Er löste eine 

Welle von emotionalen Reaktionen aus und kennzeichnete die Konfrontation mit dem 

Völkermord an den Armeniern mit einer zuvor noch nie da gewesenen Intensität.  

 

Insgesamt hat die Berichterstattung über den Genozid ab Mitte der achtziger Jahre 

zugenommen und inhaltlich an Gehalt gewonnen. Die Auseinandersetzungen erfolgten meist 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Armenischer Kulturverein Hamburg (Hg.), Der Völkermord and en Armeniern, S.44. 
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ereignisbezogen und regional begrenzt. Daran beteiligt waren nicht nur die Kirchen, 

Menschenrechtsorganisationen, Kulturvereine und wissenschaftlichen Institute, sondern 

auch die 1972 wieder gegründete Deutsch-Armenische Gesellschaft. Sie informierte mit 

regelmäßigen Veranstaltungen und der Herausgabe der Zeitung Armenisch-Deutsche 

Korrespondenz. Das Institut für Armenische Fragen publizierte mehrere Monografien zur 

armenischen Kultur, Geschichte und Religion und seit 1987 auch eine mehrbändige 

Quellendokumentation zum Völkermord an den Armeniern. Die Gesellschaft für bedrohte 

Völker richtete 1979 eine „Koordinationsgruppe Armenien“ ein. Das 1985 errichtete 

Informations- und Dokumentationszentrum Armenien in Berlin verfügt über ein eigenes 

Archiv mit Literatur, Presseausschnitten und einer Sammlung von Fotodokumenten.49 

Durch die Publikationen, Veranstaltungen und Ausstellungen dieser Organisationen erreichte 

der Völkermord an den Armeniern die Aufmerksamkeit größerer Gesellschaftskreise. Auch 

die Universitäten begannen in den Achtziger Jahren mit einer verstärkten 

Auseinandersetzung mit der armenischen Geschichte und Kultur. Neben einem Institut für 

Diaspora- und Genozidforschung an der Ruhr-Universität Bochum wurde ein Johannes-

Lepsius-Archiv an der Theologischen Fakultät der Universität Halle-Wittenberg eingerichtet. 

 

7.2. Historiker 

 

Die deutschen Historiker beschäftigten sich relativ spät, erst Anfang der Achtziger Jahre, und 

bis heute nur sehr wenig mit der Vernichtung der Armenier. 1977 erschien die erste 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.101. 



Manuskript 

 20 

Monografie unter dem Titel „Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts“, geschrieben von 

Peter Lanne. Der Autor verglich den Völkermord an den Armeniern mit dem Genozid an den 

Juden und intendierte, die deutsche Bevölkerung von jeglichem Wissen über den Mord an 

den Juden freizusprechen. Im Gegensatz dazu habe die Vernichtung der Armenier unter 

weitgehender Beteiligung fast der gesamten türkischen Bevölkerung stattgefunden.50 

Eine relativierende Funktion sollte die Erinnerung an den Völkermord erneut im so 

genannten deutschen Historikerstreit erfahren. Ernst Nolte relativierte die Verbrechen der 

Nationalsozialisten, indem er sie als Reaktion auf die Bedrohung durch ähnliche 

Grausamkeiten darstellte. Die Kritiker Noltes hoben die Singularität der Shoah hervor, 

wodurch wiederum das an den Armeniern begangene Unrecht relativiert wurde.51 Die 

Möglichkeit einer vergleichenden Genozidforschung wurde damals von den Historikern noch 

nicht wahrgenommen.  

Im Jahr 1989 war es, wie bereits von rund 50 Jahren, der Roman eines jüdischen Autors, der 

sich mit der Geschichte der armenischen Bevölkerung beschäftigte. Edgar Hilsenraths „Das 

Märchen vom letzten Gedanken“ vermengte das Schicksal der Armenier mit den Genozid an 

den Juden. Schnittpunkt war der „grenzenlose Vernichtungswille“ der Täter.52 

 

8. In den Jahren 2000 bis 2008 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Ebd., S.102. 
51 Ebd., S.103. 
52 Schaefgen, Rezeption des Völkermordes, http://www.hist.net/kieser/aghet/Essays/EssaySchaefgen.html. 
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Im April 2000 initiierte die „Arbeitsgruppe Anerkennung“ eine Petition an den Bundestag und 

organisierte damit die erste bundesweite Anstrengung in Deutschland zur offiziellen 

Anerkennung des Genozids. Sie enthielt die Aufforderung an die Abgeordneten, die 

Tatsache des Völkermordes anzuerkennen, wie es zuvor zahlreiche internationale und 

nationale Gremien getan hatten sowie die Regierung und die Gesetzgeber der Republik 

Türkei aufzufordern, die historische Tatsache des Völkermordes nicht länger zu 

verleugnen.53 Am 4. April 2001 empfahl der Petitionsausschuss dem Deutschen Bundestag, 

die Petition an das Auswärtige Amt weiterzuleiten. Der Ausschuss betonte, dass alle 

Initiativen zur Aufarbeitung des Völkermordes zwar begrüßenswert seien, aber keine 

Wunden aufgerissen werden sollten. Zudem betreffe die Bewältigung der Vergangenheit in 

erster Linie die Türkei und Armenien. Die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke und die 

Bundestagsfraktion der PDS fragte in einer „Kleinen Anfrage“, ob die Regierung 

beabsichtige, eine Resolution mit der Anerkennung der Ereignisse 1915/16 als Völkermord 

zu erlassen.54 Darauf antwortete die Bundesregierung im März 2001: 

 

„Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass die Frage der Bewertung der Massaker an den 

Armeniern 1915/16 im Wesentlichen eine historische Frage und damit Gegenstand der 

Geschichtswissenschaft und in erster Linie Sache der betroffenen Länder Armenien und der 

Türkei ist.“55 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Schaefgen, Rezeption des Völkermordes, http://www.hist.net/kieser/aghet/Essays/EssaySchaefgen.html. 
54 Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.123. 
55 Ebd. 
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Damit wiederholte und bekräftigte die Bundesregierung ihre öffentliche Stellungnahme vom 

August 1985 und wies auch 16 Jahre später noch jede Verantwortung für eine Aufarbeitung 

und der Konstruktion einer Erinnerungskultur zurück. Zuständig für eine Bewertung der 

Ereignisse seien die Historiker und die betroffenen Länder Armenien und die Türkei. In den 

Erklärungen der Bundesregierung und den Empfehlungen des Petitionsausschusses wurde 

der Begriff „Völkermord“ nach wie vor vermieden. Stattdessen traten Formulierungen wie 

„Problem“, „tragische Ereignisse“ oder „Massaker“ in den Vordergrund. Gleichzeitig wurde 

eine armenisch-türkische Versöhnungskommission (TARC) gegründet. Nachdem die 

türkischen Mitglieder, darunter ehemalige Außenminister und Diplomaten, den Genozid an 

den Armeniern vehement leugneten, legten die armenischen Mitglieder die Arbeit der TARC 

nieder.  

Im Oktober 2001 erklärte der Petitionsausschuss das Verfahren für beendet, nachdem bis 

dahin keine Stellungnahme eines Parlamentariers eingegangen war. Zudem sollte über den 

Ausgang der Petition nur auf Nachfrage Auskunft gegeben werden und keine 

Presseerklärung stattfinden.  

Im Anschluss an das Petitionsverfahren äußerten sich zahlreiche Politiker öffentlich über den 

Völkermord an den Armeniern. Sie alle plädierten jedoch für Zurückhaltung: Aufgrund der 

nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands solle sie sich bezüglich des Genozids 

an den Armeniern enthalten: 

 

„Aber von dem Vorhaben, mit erhobenem Zeigefinger auf das Land zwischen Bosporus und 

Ararat zu zeigen, sollten wir uns distanzieren. Die Retourkutsche mit dem Hinweis auf die 
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eigene dunkle Vergangenheit käme so sicher wie die hysterischen Reaktionen gegenüber 

Frankreich, die seit der französischen Entscheidung in der ganzen Türkei zu beobachten 

sind.“56 

 

Das Schweigen über den Völkermord begründeten die Politiker auch damit, dass der Dialog 

zwischen Armeniern und Türken nicht gestört und den etwa 60.000 noch in der Türkei 

lebenden Armeniern nicht geschadet werden dürfe. Befürchtet wurde, dass eine 

Anerkennung den Dialog zwischen der Türkei und den Armeniern erschweren könne.57 

Schließlich prognostizierten die Politiker eine Störung des Friedens durch die in der 

Bundesrepublik lebenden Türken, sollte es zu einer offiziellen Anerkennung des Genozids 

kommen. In Deutschland leben heute über zwei Millionen Türken und nur etwa 25.000 

Armenier: „Das bewegt hier nicht die Öffentlichkeit, wir haben keine armenische Minderheit.“, 

erklärte der CDU-Politiker Karl Lamers und ergänzte, „dass das Zusammenleben zwischen 

Deutschen und Türken (...) nicht unberührt bliebe und die Integration der in Deutschland 

lebenden Türken in hohem Maße erschwert würde.“58 

Der Direktor des Instituts für Diaspora- und Genozidforschung an der Universität Bochum, 

Mihran Dabag, kritisierte an der Argumentation der deutschen Politiker, dass sie sich einer 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Cem Özdemir, Langer Gang am Bosporus. Was gegen eine Armenier-Resolution spricht, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 5. April 2001. 
57 Schaefgen, Völkermord an den Armeniern, S.568. 
58 Schreiben des MdB Karl Lamers an die Deutsch-Armenische Gesellschaft vom 16. Oktober 2001 zu seiner Äußerung in der 
Report-Sendung vom 3. September 2001. Veröffentlicht auf der Internetseite der Deutsch-Armenischen Gesellschaft: 
http://www.deutsch-armenische-gesellschaft.de. 
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diplomatischen Abwägung von Interessen hingegeben hätten, anstatt die Stellung 

Deutschlands zu prüfen.59  

Deutschland war damit nicht dem Vorbild Frankreichs, des Europäischen, schwedischen und 

belgischen Parlaments gefolgt.  

Am 22. April 2004 besuchte der damalige deutsche Außenminister Joseph Fischer Armenien 

und legte in der Genozid-Gedenkstätte Tsitsernakaberd in Eriwan eine weiße Nelke nieder. 

Es war der erste Besuch eines deutschen Regierungsvertreters und wurde als wichtiges 

Signal gedeutet. Gleichwohl blieb die Auseinandersetzung mit dem Thema auch in der 

folgenden Zeit auf regionale oder ereignisbezogene Reaktionen begrenzt. 

Besonders der damalige Brandenburgische Bildungsminister Stefan Reiche (SPD) 

appellierte am 24. April 2004, Deutschland habe eine besondere Verantwortung. Dies 

begründete er mit den engen Beziehungen der beiden Länder, der hohen Anzahl in 

Deutschland lebender Türken und mit der Annahme, dass „die Deutschen besser als 

irgendein Volk wissen, dass nur Anerkennung von Schuld den Weg zu einem friedlichen 

Miteinander öffnet.“60 Als erster deutscher Kultusminister nahm er den Genozid an den 

Armeniern in die Rahmenpläne für weiterführende Schulen in Brandenburg auf.  

 

Verschiedene Ereignisse entfachten 2005 die Diskussion über das Schicksal der 

armenischen Bevölkerung. Wegen des Protests der deutschen Auslandsvertretung der 

Türkei wurde die Unterrichtseinheit wieder aus den brandenburgischen Lehrplänen 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 Mihran Dabag: Erinnerung ohne Orte. Wider die amtliche Leugnung: Warum auch Deutschland den Genozid an den 
Armeniern anerkennen sollte, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. Februar 2001. 
60 zit. n. Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.136. 
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gestrichen. Dafür ernteten der brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) 

und Bildungsminister Holger Rupprecht (parteilos) große Kritik von Seiten der Presse und 

des Zentralrats der Armenier, von Politikerkollegen und Menschenrechtsorganisationen. Am 

26. Januar räumte die Landesregierung schließlich ein, dass die Streichung eine Folge der 

türkischen Interventionen gewesen sei.61 Im Schuljahr 2005/06 wurde der Genozid an den 

Armeniern wieder in den überarbeiteten brandenburgischen Lehrplan aufgenommen. 

Daneben werden als weitere Beispiele der Genozid der Roten Khmer in Kambodscha, der 

Völkermord in Ruanda und der Mord an den Herero in Deutsch-Südwestafrika genannt.  

 

Trotz der breiten Diskussion ist kein anderes Bundesland dem Beispiel Brandenburgs 

gefolgt. Im April 2007 äußerte die Bundesregierung diesbezüglich, dass die „Gestaltung der 

Lehrpläne unter die Kulturhoheit der Länder“ falle und, zur Frage nach einer deutschen 

Mitverantwortung, dass die Rolle des Deutschen Reiches bei den Ereignissen im 

Osmanischen Reich von der historischen Wissenschaft „nicht abschließend erforscht“ sei.62 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt haben die deutschen Politiker keine deutliche Position hinsichtlich 

einer Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern bezogen. Bis 2005 machte keine 

deutsche Regierung das Thema von sich aus zum Gegenstand ihrer Politik. Nur die 

Initiativen verschiedener Gruppierungen und die Entwicklungen im Ausland veranlassten die 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Ebd., S.141. 
62 Matthias Meisner: Armenier-Genozid kein Schulthema. Bundesregierung verweist auf die Länder/Gründe sprechen von 
Skandal, der Tagesspiegel vom 25. April 2007. 
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deutschen Politiker zu Stellungnahmen. Diese sind geprägt von kontinuierlicher Passivität 

und dem Ablehnen jeder Verantwortung für eine Erinnerungskultur in Deutschland. 

 

„Noch sind die Akten über die Katastrophe nicht geschlossen, und es ist dringend zu hoffen, 

dass auch wir noch einmal das Wort ergreifen. (...) Es wird noch eine Stunde kommen 

müssen, in der das Versäumte nachgeholt wird, sonst würden am Ende der türkische 

Hauptmann, der zwischen Malatia und Sivas sitzt und sich peinlich genau chronikartig alles 

Schändliche notiert hat, was seine Landsleute vollbrachten, recht behalten mit seinem Wort: 

‚Wenn die deutsche Regierung sich nicht noch reinigt von der Schmach, die auf ihr liegt, so 

muss ich sie noch mehr verachten als die unsrige.’“63  

 

Im Februar 2005 reichte die Bundestagsfraktion der CDU/CSU einen Antrag „zum Gedenken 

anlässlich des 90. Jahrestages des Auftakts zu Vertreibungen und Massakern an den 

Armeniern am 24. April 1915 – Deutschland muss zur Versöhnung zwischen Türken und 

Armeniern beitragen“ dem Deutschen Bundestag ein.64 Dies stellte „den ersten Versuch 

deutscher Politik“ dar, „aus eigenem Antrieb zum Schicksal des armenischen Volkes Stellung 

zu nehmen.“65 Gesprochen wurde in dem Antrag von „Vertreibungen und Massakern“, nicht 

von einem „Völkermord“. Neben der Betonung der deutschen Verantwortung stand der 

Appell an die Türkei, den Völkermord anzuerkennen. Die Reaktion der türkischen Seite war 

erwartungsgemäß heftig. Dies führte zu einer 45-minütigen Aussprache über den Antrag im 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 aus: Bericht des Pfarrers Grafen von Lüttichau über seine persönlichen Beobachtungen und Feststellungen im Sommer 1918, 
1918-10-18-DE-001 Anlage, zit. n. Wolfgang Gust, Völkermord an den Armeniern, S. 109, 578ff. 
64 Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.142. 
65 Ebd. 
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Deutschen Bundestag. Am 21. April 2005 betonten alle Redner, dass der Völkermord an den 

Armeniern auch Teil der deutschen Geschichte sei. Die Haltung der deutschen 

Reichsregierung während des Ersten Weltkrieges wurde als „unterlassene Hilfeleistung“ 

bewertet und aus der Mitschuld an dem Völkermord eine besondere Verantwortung 

Deutschlands für eine Auseinandersetzung mit der Geschichte abgleitet.66 Um dem 

türkischen Staat einen unbefangenen Umgang mit der türkisch-armenischen Geschichte zu 

öffnen, sei in dem Antrag von CDU/CSU auf den Begriff „Völkermord“ verzichtet worden.67  

 

Nach Abschluss der Debatte wurde der Antrag an die Ausschüsse überwiesen und am 16. 

Juni 2005 mit den Stimmen aller Fraktionen verabschiedet. Der Zentralrat der Armenier 

begrüßte die interfraktionelle Resolution und würdigte die Auseinandersetzung des 

Deutschen Bundestages mit der armenischen Geschichte. Gleichzeitig kritisierte er die 

wiederholte Vermeidung des Begriffs „Völkermord“. Die deutsche Presse legte ihren 

Schwerpunkt bei der Berichterstattung über den Antrag der CDU/CSU-Fraktion auf die 

Darstellung der türkischen Reaktionen.  

Einige wenige Wissenschaftler und Intellektuelle äußerten sich zu der Resolution. Der 

Historiker Wolfgang Benz kritisierte „die sprachliche Kosmetik“ der deutschen Politiker, der 

Völkerrechtler Otto Luchterhandt wertete es als „schizophren“, dass für den „Hausgebrauch 

in Deutschland“ der Begriff Völkermord benutzt, gegenüber der Türkei aber vermieden 

werde.68 Das Gros der Wissenschaftler und Intellektuellen hüllte sich jedoch in Schweigen.69  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Ebd., S.144. 
67 Schaefgen, Schwieriges Erinnern, S.145. 
68 Ebd., S.149. 
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In der genannten Resolution des Bundestages hieß es weiter: 

 

„Besonders das Werk von Johannes Lepsius, der energisch und wirksam für das Überleben 

des armenischen Volkes gekämpft hat, soll dem Vergessen entrissen und im Sinne der 

Verbesserung der Beziehungen zwischen dem armenischen, dem deutschen und dem 

türkischen Volk gepflegt und erhalten werden.“70 

 

Auf dieser Aussage stützte sich das Programm des Fördervereins Lepsiushaus Potsdam 

e.V., der dem Gedächtnis der Opfer des armenischen Volkes, der Forschung und dem 

Dialog gewidmet ist und 2004 gegründet wurde. Die Villa am Fuße des Pfingstberges in 

Potsdam, in dem Lepsius von 1907 bis 1925 lebte, wurde hierfür mit Geldern von Land, 

Stadt und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz saniert. In dem Haus befindet sich auch 

das Lepsius-Archiv der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit mehr als 50.000 

Dokumenten aus dem Nachlass. 

EKD-Ratsvorsitzender Bischof Wolfgang Huber würdigte Lepsius als „international 

wichtigsten Zeugen“71 für den Völkermord an den Armeniern. Armeniens Botschafterin 

Kariné Kazinian definierte das Lepsiushaus als Zeichen der Versöhnung zwischen den 

Völkern. Auf die Einwände von türkischer Seite, das Haus könnte zu einer Anlaufstelle für 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 Mihran Dabag: Massage an Kanzlers Rückgrat. Schuldflucht: Deutsche, Türken und der Völkermord an den Armeniern, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. Juni 2005. 
70 zit. n. http://www.lepsiushaus-potsdarm.de/LHPprogramm2008web.pdf. 
71 Dieter Weirauch: Lepsius-Haus soll Zeichen der Versöhnung setzen, Die Welt vom 22. November 2003. 
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armenische Terroristen72 werden, lud Brandenburgs Kulturstaatssekretär Christoph Helm 

(CDU) diese ein, sich an den Aktivitäten des Hauses zu beteiligen. 

 

Neben zahlreichen englischsprachigen Publikationen seit 2006, bei denen es sich 

größtenteils um Quelleneditionen handelt, hat der Genozid an den Armeniern auch im 

deutschsprachigen Wissenschafts- und Bildungsbetrieb Eingang gefunden.73 Neben Annette 

Schaefgens Dissertation beim Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin über die 

Rezeption des Völkermordes steht Jörg Berlins und Adrian Klenners „Darstellung und 

Dokumente“. Die Autoren stützen ihr didaktisch ausgerichtetes Buch auf die aktuelle 

Sekundärliteratur und bereits publizierte Quellen. Boris Barth veröffentlichte ein 

Übersichtswerk über Völkermord im 20. Jahrhundert. 

Der Publizist und Autor Wolfgang Gust prüfte die 1919 von Johannes Lepsius veröffentlichen 

Akten des deutschen Auswärtigen Amtes und stellte die Auslassungen und Streichungen 

fest. Im März 2000 publizierte er in Zusammenarbeit mit seiner Frau den Wortlaut der 

Originalakten samt englischer Übersetzung sowie die einzelnen Manipulationen auf der 

Internetseite www.armenocide.net. Drei Jahre später veröffentlichte er im gleichen Portal 

Hunderte weitere deutsche Akten des Auswärtigen Amtes zum Genozid. 2005 erschien eine 

Auswahl der wichtigsten Dokumente im Buch Der Völkermord an den Armeniern 1915/16.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Yvonne Jennerjahn: Die Zukunft der deutsch-armenischen Gedenkstätte ist noch ungewiss. Das Potsdamer Lepsius-Haus 
soll saniert werden/Türkei hatte vor "Terroristen" gewarnt/Archiv über Vertreibung geplant, Frankfurter Rundschau vom 28. 
November 2001. 
73 Hans-Lukas Kieser: Sammelrezension 2007. 
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Heute stehen die deutschen Archive jedermann offen. Gleichwohl ist der Völkermord an den 

Armeniern in der Bundesrepublik weitgehend unbekannt. Der Deutsche Bundestag 

verweigerte bis heute,  

 

„durch einen symbolischen Akt, mit einer feierlichen Erklärung dazu beizutragen, die 

Erinnerung an diesen Völkermord aus dem Rahmen von Leugnung und Rechtfertigung zu 

lösen.“74 

 

Fast 100 Jahre nach dem Verbrechen wird der Gedenktag des 24. April noch immer nach 

der Frage der Anerkennung und der Leugnung durch die türkische Regierung überschattet.  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Mihran Dabag: Das letzte Opfer eines Genozids ist die Wahrheit. Mit einer eindeutigen Stellungnahme zum Schicksal der 
Armenier in der Türkei würde sich Deutschland seiner eigenen Geschichte stellen, Frankfurter Rundschau. 
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